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Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über den Anschluss des Kollnburger 
Ortsteils Reichsdorf an die Abwasseranlage der Stadt Viechtach 

 
Vom 22.09.1999/12.10.1999 

In der Fassung der Änderungsvereinbarungen vom 09.09./11.09.2015 
und 23.08./14.09.2021 

 
 

Zwischen 
 

der STADT VIECHTACH, vertreten durch Herrn 1. Bürgermeister Georg Bruckner 
 

und 
 

der GEMEINDE KOLLNBURG, vertreten durch Herrn 1. Bürgermeister 
August Wittenzellner 

 
wird an Stelle der Bildung eines Zweckverbandes eine 
 

ÖFFENTLICH-RECHTLICHE VEREINBARUNG 
 
über den Anschluß des Ortsteils Reichsdorf an die Abwasseranlage der Stadt 
Viechtach gemäß § 13 Abs.2 des Zweckverbandsgesetzes getroffen. 
 
 

Gegenstand des Vertrages 
 

§ 1 
 

1. Die Gemeinde Kollnburg ist für die Vorhaltung der zentralen Anlagen zur schad-
losen Beseitigung von Abwässern aus dem Ortsteil Reichsdorf zuständig. 

 
2. Die Stadt Viechtach gestattet der Gemeinde Kollnburg, das im Ortsteil Reichsdorf 

anfallende durch häuslichen, gewerblichen, landwirtschaftlichen oder sonstigen 
Gebrauch in seiner Eigenschaft veränderte Wasser und das bei Trockenwetter 
damit zusammen abfließende Wasser (Schmutzwasser) der von der Stadt be-
triebenen Abwasseranlage zuzuführen. 

 
 

Allgemeine Regeln für den Bau 
 

§ 2 
 
1. Die Stadt errichtet in ihrem Stadtgebiet sämtliche der gemeinsamen Benutzung 

dienenden Abwasseranlagen so, daß die vom Ortsteil Reichsdorf zugeleiteten 
Abwässer schadlos beseitigt werden. 

 
2. Die Abwässer des Ortsteils Reichsdorf werden am Übernahmeschacht gemes-

sen. Die Einleitung in die Abwasseranlage und Übergabe an die Stadt erfolgt am 
von der Gemeinde Kollnburg noch zu erstellenden Anschlußschacht. 
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3. Anlagen auf dem Gebiet der Stadt bis zum Anschlußschacht werden, von der 
Gemeinde Kollnburg errichtet. Über die Benutzung städtischer Grundstücke bei 
der Errichtung von Abwasseranlagen des Ortsteils Reichsdorf wird ein gesonder-
ter Gestattungsvertrag abgeschlossen. 

 
 

Allgemeine Regeln über die laufende Benutzung der Anlagen 
 

§ 3 
 

1. Die Stadt verpflichtet sich, ihre Abwasseranlagen so zu betreiben und zu unter-
halten, daß die vom Ortsteil Reichsdorf zugeführten Abwässer gemäß den in den 
behördlichen Bescheiden enthaltenen Auflagen und Bedingungen gereinigt wer-
den. 

 
2. Die Gemeinde Kollnburg verpflichtet sich, dafür zu sorgen, daß seine der Stadt 

zugeführten Abwässer der Auslegungsart und dem Auslegungsgrad der Abwas-
seranlagen entsprechen. 

 
3. Sollten sich zwischen den Vertragspartnern Meinungsverschiedenheiten über die 

Beurteilung des Abwassers des Ortsteils Reichsdorf, insbesondere hinsichtlich 
der darin enthaltenen Schmutzstoffe ergeben, so wird als Schiedsstelle das 
Wasserwirtschaftsamtes Deggendorf berufen. Das Gutachten dieser Schiedsstel-
le ist für die Vertragspartner verbindlich. 

 
4. Die Gemeinde Kollnburg wird die Menge des von ihm eingeleiteten Abwassers 

mit Meßinstrumenten messen und zur Ermittlung der Beschaffenheit des Abwas-
sers Wasserproben entnehmen. Die Messungen und Entnahmen erfolgen im 
Übernahmeschacht. 

 
5. Beide Partner haben das Recht, die Meßgeräte und deren Ergebnisse zu über-

prüfen. 
 
6. Es dürfen keine Abwässer aus Industrie- und Gewerbebetrieben, soweit sie über 

den jetzt gegebenen Iststand hinausgehen, eingeleitet werden. 
 
 

Einmalige Kostenbeteiligung (Baukostenzuschuß) 
 

§ 4 
 
1. Die Gemeinde Kollnburg erkennt DM 50.000,00 (fünfzigtausend) gegenüber der 

Stadt zur Abgeltung der anteiligen Kosten für 
 

Kanäle, 
 

Pumpwerke, 
 

mechanischen Teil der Kläranlage, 
 

biologischen Teil der Kläranlage,  
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Planung, 
 

Statik und Prüfung, 
 

Bauoberleitung, 
Grunderwerb und Gutachten an. 

 
2. Der in Abs. 1 genannte Betrag ist fällig am 
 

15.10.1999. 
 

Mit ihm ist der Einkauf von 130 Einwohnergleichwerten abgegolten. 
 
 

Laufende Kostenbeteiligung 
 

§ 5 
 

1. Die Gemeinde Kollnburg beteiligt sich laufend an den Betriebs- und Unterhalts-
kosten der städtischen Abwasseranlagen. Die Stadt stellt den von der Gemeinde 
Kollnburg zu tragenden Gebührenanteil jeweils zum Jahresende in Rechnung. 
Maßstab für die Abrechnung der Einleitungsgebühr ist die im Ortsteil Reichsdorf 
von der Gemeinde Kollnburg durch Einzelzähler ermittelte Abwassermenge. 
Maßstab für die Abrechnung der Grundgebühr ist der jeweilige Nenndurchfluss 
der verwendeten Wasserzähler. Befinden sich auf einem Grundstück nicht nur 
vorübergehend mehrere Wasseranschlüsse, so wird die Grundgebühr von der 
Gemeinde Kollnburg nach der Summe des Nenndurchflusses der einzelnen 
Wasserzähler berechnet. Soweit Wasserzähler nicht eingebaut sind, wird der 
Nenndurchfluss von der Gemeinde Kollnburg geschätzt, der nötig wäre, um die 
mögliche Wasserentnahme messen zu können. 

 
2. Die Höhe der Gebühr richtet sich nach der jeweils gültigen Beitrags- und Gebüh-

rensatzung zur Entwässerungssatzung (BGS-EWS) der Stadt Viechtach. Es wird 
festgelegt, dass die jeweilige Gebührenhöhe um 10 % unter der für die Stadt 
maßgeblichen Gebühr liegt. Die Gemeinde Kollnburg unterwirft sich insoweit der 
Gebührensatzung der Stadt Viechtach in ihrer gültigen Fassung. 

 
3. Gebührenschuldner ist die Gemeinde Kollnburg. 
 
 

Erweiterungs-, Erneuerungs- und Verbesserungsinvestitionen 
 

§ 6 
 
1. Erweiterungsinvestitionen und die Kostenbeteiligung der Gemeinde Kollnburg 

werden im gegenseitigen Einvernehmen zwischen der Stadt und der Gemeinde 
Kollnburg geregelt. 

 
2. Gleiches gilt für künftig notwendige Zukäufe von EW's, wobei Einigkeit darüber 

besteht, daß dann eine Verzinsung in Höhe des eingetretenen Inflationsausgleich 
berücksichtigt werden muß.  
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Haftung 
 

§ 7 
 
1. Haftung richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften. 
 
2. Soweit die Stadt nach § 22 WHG zum Schadensersatz verpflichtet ist, wird die 

Gemeinde Kollnburg der Stadt entsprechende Beträge ersetzen, soweit die 
schadensverursachende Einleitung von Abwässern von ihm verursacht wurde, 
ansonsten gehen diese Kosten in die Betriebs- und Unterhaltungskosten nach § 
5 Abs. 2 ein. 

 
 

Unwirksamkeit von Bestimmungen 
 

§ 8 
 
1. Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieses Vertrages nichtig sein oder 

werden, oder sollte der Vertrag unvollständig sein, so werden hiervon die übrigen 
Bestimmungen nicht berührt. 

 
2. Die Vertragsschließenden verpflichten sich im Falle des Absatzes 1, die nichtigen 

Bestimmungen durch rechtlich und wirtschaftlich gleichwertige Regelungen zu 
ersetzen. lm Falle der Unvollständigkeit soll eine angemessene Regelung ver-
einbart werden, die dem nächsten kommt, was die Vertragsschließenden gewollt 
haben oder nach dem Sinn und Zweck des Vertrages gewollt haben würden. 

 
3. Die Vertragsschließenden verpflichten sich, stets so zusammenzuwirken, daß 

der Vertragszweck gesichert ist. Dies gilt insbesondere auch dann, wenn sich die 
Grundlagen dieser Vereinbarung ohne Verschulden der Vertragspartner so ge-
ändert haben, daß es einem der Vertragspartner auch unter Berücksichtigung 
der beiderseitigen Interessen nicht mehr zumutbar ist, an dem jetzigen Inhalt der 
Vereinbarung festzuhalten. 

 
 

Dauer des Vertragsverhältnisses und Vertragsänderung 
 

§ 9 
 
Diese Vereinbarung wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Der Vertrag kann nur 
mit einer Kündigungsfrist von fünf Jahren zum Jahresende gekündigt werden. 
 
 
Viechtach, 22.09.1999 Kollnburg, 12. Okt. 1999 
 
STADT VIECHTACH GEMEINDE KOLLNBURG 
 
 
gez. gez. 
Bruckner Wittenzellner 
1. Bürgermeister 1. Bürgermeister 
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Änderung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die
gemeinsame Kläranlagenbenutzung mit Baukostenzuschuß
bei Herstellung und Erneuerung vom 22.09.1999/12.10.1999


Zwischen


der Stadt Viechtach, Mönchshofstraße 31,94234 Viechtach
vertreten durch Herrn ersten Bürgermeister Franz Wittmann


und


der Gemeinde Kollnburg, Schulstraße 1,94262 Kollnburg
vertreten durch Frau erste Bürgermeisterin Josefa Schmid


wird folgendes vereinbart.


s1 Anderung der laufenden Kostenbeteiligung


$ 5 erhält folgende Fassung


1. Die Gemeinde Kollnburg beteiligt sich laufend an den Betriebs- und Unterhaltskosten
der städt. Abwasseranlagen. Die Stadt stellt den von der Gemeinde Kollnburg zu tra-
genden Gebührenanteil (Einleitungs- und Grundgebühr) jeweils zum Jahresende in
Rechnung. Maßstab für die Abrechnung der Einleitungsgebühr ist die im Ortsteil
Reichsdorf von der Gemeinde Kollnburg durch Einzelzähler ermittelte Abwassermenge.
Maßstab für die Abrechnung der Grundgebühr ist der jeweilige Nenndurchfluss der ver-
wendeten Wasserzähler. Befinden sich auf einem Grundstück nicht nur vorübergehend
mehrere Wasseranschlüsse, so wird die Grundgebühr von der Gemeinde Kollnburg
nach der Summe des Nenndurchflusses der einzelnen Wassezähler berechnet. Soweit
Wassezähler nicht eingebaut sind, wird der Nenndurchfluss von der Gemeinde Kolln-
burg geschätzt, der nötig wäre, um die mögliche Wasserentnahme messen zu können.


2. Die Höhe der Einleitungs- und der Grundgebühr richtet sich nach der jeweils gültigen
Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung (BGS-EWS) der Stadt
Viechtach. Es wird festgelegt, dass die jeweilige Gebührenhöhe um 10 % unter der fur
die Stadt maßgeblichen Gebühr liegt. Die Gemeinde Kollnburg unterwirft sich insoweit
der Gebührensatzung der Stadt Viechtach in ihrer jeweils gültigen Fassung.


3. Gebührenschuldner ist die Gemeinde Kollnburg.


S 2 lnkrafttreten


Die Anderung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung tritt ab 01 .01.2016 in Kraft.


Viechtach, ,Jg 03.70,{f Kollnburg, ü,cs ,80/s


STADT VIE H E GEMEINDE KOLLNBURG
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2. Anderu n gsverei n baru n g zu r öffentl ich -rechtl ichen Verei n baru n g
über die gemeinsame Kläranlagenbenutzung


mit Baukostenzuschuß bei Herstellung und Erneuerung


vo, ?3, pt,u!!.og. au


Zwischen der


Stadt Viechtach,
vertreten durch den ersten Bürgermeister Franz Wittmann,


Mönchshofstraße 31, 94234 Viechtach


und der


Gemeinde Kollnburg,
vertreten durch den ersten Bürgermeister Herbert Preuß,


Sch ulstraß e 1, 94262 Kollnburg


wird folgende


Anderu n gsverei n baru n g


geschlossen


Vorbemerkung


Die Stadt Viechtach und die Gemeinde Kollnburg haben am 22.09.1999/12.10.1999
eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung über den Anschluss des Ortsteiles Reichsdorf
an die Abwasseranlage der Stadt Viechtach abgeschlossen. Durch die Vereinbarung
wurde der Gemeinde Kollnburg gestattet, die (im Ortsteil Reichsdorf) anfallenden Ab-
wässer in die von der Stadt Viechtach betriebene Abwasseranlage zuzuführen.


Da die Stadt Viechtach zum 01 .01.2013 eine Grundgebühr einführte, wurde mit Ande-
rungsvereinbarung vom 09.09.111.09.2015 die Regelungen in Bezug auf die Grundge-
bühr ergänzt. Die Gemeinde Kollnburg entrichtete folglich neben den bisherigen Ein-
leitungsgebühren auch Grundgebühren.


Durch die seit 01.01 .2017 gültige Beitrags- und Gebührensatzung (BGS-EWS) wurde
auf eine Grundgebührenerhebung verzichtet und eine bei ausschließlicher Schmutz-
wassereinleitung abgestufte Einleitungsgebühr eingeführt. Da die Gemeinde Kollnburg
aus dem Ortsteil Reichsdorf seit Vertragsbeginn ausschließlich Schmutzwasser an die
von der Stadt Viechtach betriebene Abwasseranlage zuführt, wurde die Einleitung mit
der abgestuften E i n leitu n gsgebü h r berech n et.


Aufgrund der rückwirkenden Einführung der getrennten Abwassergebühren (Schmutz-
wasser- und Niederschlagswassergebühren) durch die Stadt Viechtach soll nunmehr
auch zur Klarstellung der bisherigen Regelungen zum Einleitungsrecht und zur laufen-
den Kostenbeteiligung die folgende Anderungsvereinbarung geschlossen werden,
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Die Vereinbarung gilt unabhängig von der (geplanten) Zweckvereinbarung zwischen
der Stadt Viechtach und der Gemeinde Kollnburg zum Anschluss der Kläranlage Kir-
chaitnach an die Kläranlage Viechtach. Ebenso erfolgt die Entwässerung des überwie-
gend auf dem Gemeindegebiet Kollnburg liegenden Verbandsgebiets des Zweckver-
bandes lndustriegebiet REICHSDORF NORD (Straße ,,Reichsdorf Nord" des Odsteils
Reichsdorf) unabhängig von dieser Vereinbarung.


s1
Anderung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die
gemeinsame Kläranlagenbenutzung mit Baukostenzuschuß


bei Herstellung und Erneuerung


Die Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die gemeinsame Kläranlagenlagenbenut-
zung mit Baukostenzuschuß bei Herstellu
22.09.1999/1 2.1 0.1 999 in der Fassung der
09.09./1 1.09.2015 wird wie folgt geändert:


ng
An


und Erneuerung
derungsvereinbarung


vom
vom


1. Der Name der Vereinbarung wird wie folgt geändert:


,,Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über den Anschluss des Kollnburger Ortsteils
Reichsdorf an die Abwasseranlage der Stadt Viechtach"


2. $ 1 Nr. 2 erhält folgende Fassung


Die Stadt Viechtach gestattet der Gemeinde Kollnburg, das im Ortsteil
Reichsdorf anfallende durch häuslichen, gewerblichen, landwirtschaftlichen
oder sonstigen Gebrauch in seiner Eigenschaft veränderte Wasser und das
bei Trockenwetter damit zusammen abfließende Wasser (Schmu2wasser)
der von der Stadt betriebenen Abwasseranlage zuzuführen."


3. $ 5 erhält folgende Fassung


1. Die Gemeinde Kollnburg beteiligt sich laufend an den Betriebs- und Un-
terhaltskosten der städtischen Abwasseranlagen. Die Stadt stellt den von
der Gemeinde Kollnburg zu tragenden Gebührenanteil jeweils zum Jah-
resende in Rechnung. Maßstab für die Abrechnung der Schmutzwasser-
gebühr ist die im Ortsteil Reichsdorf von der Gemeinde Kollnburg durch
Einzelzähler ermittelte Abwassermenge. Maßstab für die Abrechnung der
Grundgebühr ist der jeweilige Nenndurchfluss der verwendeten Wasser-
zähler. Befinden sich auf einem Grundstück nicht nur vorübergehend
mehrere Wasseranschlüsse, so wird die Grundgebühr von der Gemeinde
Kollnburg nach der Summe des Nenndurchflusses der einzelnen Wasser-
zähler berechnet. Soweit Wasserzähler nicht eingebaut sind, wird der
Nenndurchfluss von der Gemeinde Kollnburg geschätzt, der nötig wäre,
um die mögliche Wasserentnahme messen zu können.


2. Die Höhe der Gebühr richtet sich nach der jeweils gültigen Beitrags- und
Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung (BGS-EWS) der Stadt
Viechtach. Es wird festgelegt, dass die jeweilige Gebührenhöhe um 10 %
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unter der für die Stadt maßgeblichen Gebühr liegt. Die Gemeinde Kolln-
burg unterwirft sich insoweit der Gebührensatzung der Stadt Viechtach in


ihrer gültigen Fassung.


3. Gebührenschuldner ist die Gemeinde Kollnburg."


s2
lnkrafttreten


Diese Anderungsvereinbarung tritt rückwirkend zum 01 .01 .2021 in Kraft


23. 0r 20uKollnburg,
GEMEINDE KOLLNBURG


eter Schreiner
zweiter Bürgermeistererster Bürgermeister
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öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die
gemeinsame KläranlagenbenuEung mit Baukostenzuschuß


bei Herstellung und Erneuerung


Zwischen


der STADT VIECHTACH, vertreten durch Herrn 1. Bürgermeister Georg Bruckner


der GEMEINDE KOLLNBURG, vertreten durch Herrn 1. Bürgermeister August
Wittenzellner


' wird an Stelle der Bildung eines Zweckverbandes eine


örrenrIIcH.REcHTLIcHE vEREINBARUNG


über den Anschluß des Ortsteils Reichsdorf an die Abwasseranlage der Stadt Viechtach
gemäß $ 13 Abs. 2 des Zweckverbandsgesetzes getroffen.


Gegenstand des Vertraqes


s1


1. Die Gemeinde Kollnburg ist für die Vorhaltung der zentralen Anlagen zur schadlosen
Beseitigung von Abwässern aus dem Ortsteil Reichsdorf zuständig.


2. Die Stadt gestattet der Gemeinde Kollnburg, die bei ihr anfallenden Abwässer der von
der Stadt betriebenen Abwasseranlage zuzuführen.


Allsemeine Regeln für den Bau


und


s2


1. Die Stadt errichtet in ihrem Stadtgebiet sämtliche der gemeinsamen Benutzung
dienenden Abwasseranlagen so, daß die vom Ortsteil Reichsdorf zugeleiteten
Abwässer schadlos beseitigt werden.


2. Die Abwässer des Ortsteils Reichsdorf werden am Übernahmeschacht gemessen. Die
Einleitung in die bwasseranlage und Übergabe an die Stadt erfolgt am von der
Gemeinde Kollnburg noch zu erstellenden Anschlußschacht.







3. Anlagen auf dem Gebiet der Stadt bis zum Anschlußschacht werden, von der Ge-
meinde Kollnburg errichtet. Über die Benutzung städtischer Grundstücke bei der
Errichtung von Abwasseranlagen des Ortsteils Reichsdorf wird ein gesonderter
Gestattungsvertrag abgeschlossen.


Allqemeine Reqeln über die laufende Benutzunq der Anlaqen


s3


1. Die Stadt verpflichtet sich, ihre Abwasseranlagen so zu betreiben und zu unterhalten,
daß die vom Ortsteil Reichsdorf zugeführten Abwässer gemäß den in den
behördlichen Bescheiden enthaltenen Auflagen und Bedingungen gereinigt werden.


2. Die Gemeinde Kollnburg verpflichtet sich, dafür zu sorgen, daß seine der Stadt zu-
geführten Abwässer der Auslegungsart und dem Auslegungsgrad der Abwasser-
anlagen entsprechen.


3. Sollten sich zwischen den Vertragspartnern Meinungsverschiedenheiten über die Be-
urteilung des Abwassers des Orteils Reichsdorf, insbesondere hinsichtlich der darin
enthaltenen Schmutzstoffe ergeben, so wird als Schiedsstelle das Wasserwirt-
schaftsamt Deggendorf berufen. Das Gutachten dieser Schiedsstelle ist für die Ver-
tragspartner verbindlich.


4. Die Gemeinde Kollnburg wird die Menge des von ihm eingeleiteten Abwassers mit
Meßinstrumenten messen und zul Ermittlung der Beschaffenheit des Abwassers
Wasserproben entnehmen. Die Messungen und Entnahmen erfolgen im Übernahme-
schacht.


5. Beide Partner haben das Recht, die Meßgeräte und deren Ergebnisse zu überprüfen.


6. Es dürfen keine Abwässer aus lndustrie- und Gewerbebetrieben, soweit sie über den
jetzt gegebenen lststand hinausgehen, eingeleitet werden.


Einmaliqe Kostenbeteiliqunq (Baukostenzuschuß)


s4


1. Die Gemeinde Kollnburg erkennt DM 50.000,00 (fünfzigtausend) gegenüber der Stadt
zur Abgeltung der anteiligen Kosten für


Kanäle


Pumpwerke,







mechanischen Teil der Kläranlage,


biologischen Teil der Kläranlage,


Planung,


Statik und Prüfung,


Bauoberleitung,


Grundenrerb und Gutachten an


2. De¡ in Abs. 1 genannte Betrag ist fällig am


15.10.1999.


Mit ihm ist der Einkauf von 130 Einwohnergleichwerten abgegolten.


Laufende Kostenbeteilio u no


s5


1. Die Gemeinde Kollnburg beteiligt sich laufend an den Betriebs- und Unterhaltskosten
der städt. Abwasseranlagen. Die Stadt stellt den von der Gemeinde Kollnburg zu
tragenden Gebührenanteil jeweils zum Jahresende in Rechnung. Maßstab ist die gem.


$ 3 Abs. 4 gemessene Abwassermenge.


2. Die Höhe der Benutzungsgebühr beträgt 2,90 DM/cbm. Es wird festgelegt, daß die
jeweilige Gebührenhöhe um 10 % unter der für die Stadt maßgeblichen Gebtihr liegt.
Die Gemeine Kollnburg unterwirft sich insoweit der Gebührensatzung der Stadt
Viechtach in ihrer gültigen Fassung.


3. Gebührenschuldner ist die Gemeinde Kollnburg







Erweiteru ngs-. Erneueru nqs- u nd Verbesseru nosi nvestitionen


s6


1. Erweiterungsinvestitionen und die Kostenbeteiligung der Gemeinde Kollnburg werden
im gegenseitigen Einvernehmen zwischen der Stadt und der Gemeinde Kollnburg
geregelt.


2. Gleiches gilt für künftig notwendige Zukäufe von EW's, wobei Einigkeit darüber
besteht, daß dann eine Verzinsung in Höhe des eingetretenen lnflationsausgleich
berücksichtigt werden muß.


Haftunq


s7


1. Haftung richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften.


2. Soweit die Stadt nach S 22 WHG zum Schadensersatz verpflichtet ist, wird die
Gemeinde Kollnburg der Stadt entsprechende Beträge ersetzen, soweit die
schadensverursachende Einleitung von Abwässern von ihm verursacht wurde, an-
sonsten gehen diese Kosten in die Betriebs- und Unterhaltungskosten nach $ 5 Abs. 2
ein.


, 1. Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieses Vertrages nichtig sein oder werden,
oder sollte der Vertrag unvollständig sein, so werden hiervon die übrigen
Bestimmungen nicht berührt.


2. Die Vertragsschließenden verpflichten sich im Falle des Absatzes 1, die nichtigen
Bestimmungen durch rechtlich und wirtschaftlich gleichwertige Regelungen aJ er-
setzen. lm Falle der Unvollständigkeit soll eine angemessene Regelung vereinbart
werden, die dem nächsten kommt, was die Vertragsschließenden gewollt haben oder
nachdem Sinn und Zweck des Vertrages gewollt haben würden.


3. Die VéYtrågpschließenden verpflichten sich, stets so zusammenzuwirken, daß der
Vertragszweck gesichert ist. Dies gilt insbesondere auch dann, wenn sich die Grund-
lagen dieser Vereinbarung ohne Verschulden der Vertragspartner so geändert haben,
daß es einem der Vertragspartner auch unter Berücksichtigung der beiderseitigen
lnteressen nicht mehr zumutbar ist, an dem jetzigen lnhalt der Vereinbarung fest-
zuhalten.







Dauer des Vertraqsverhältn isses u nd Vertraqsänderu nq


se


Diese Vereinbarung wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Der Vertrag kann nur mit
einer Kündigungsfrist von fünf Jahren zum Jahresende gekündigt werden.


Viechtach ,22.09.1999 Kollnburg
| 2. okt. lggg


ADT VIECHTACH GEMEINDE KOLLNBURG
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